
 

Schutzkonzept für den OMM Final 2021 
 Gewehr 300m und Pistole 50m:  
 A-Final / B-C-Final / NW-Final  
 06. November 2021 in Aadorf  

 
Grundsätzliches  
Aufgrund der 5. Lockerungs-Massnahmen des Bundesrates/BAG vom 23. Juni 2021 und den 
Einschränkungen vom 11. Oktober 2021 kann der Final unter den nachfolgenden Auflagen 
durchgeführt werden.  
Um die Ausbreitung der Covid19 Pandemie unter Kontrolle zu halten, ist auch im 
Schiesssport die Einhaltung der folgenden Grundregeln notwendig:  
 
 Nur symptomfreie Personen erscheinen zum Wettkampf  
 (Hat eine Person aus der Delegation Symptome, dann ist die Wettkampfleitung durch 

den Delegationsleiter zu informieren.)  
 
 Strikte Einhaltung der Hygieneregeln  
 Halten sie wenn immer möglich 1.5m Abstand ein  
 Die ausgefüllte Covid Bestätigung der am Final zugelassenen Mannschaften mit deren 

Schützen und Betreuern wurde bei der Standblattausgabe vor Beginn des 
Wettkampfes abgegeben. 

 Die ausgefüllte Covid Bestätigung bzw. Anwesenheitsliste der Funktionäre und Helfer 
wurde dem Standchef vor Wettkampfbeginn abgegeben.    

 
Schiessstand 300m und 50m Outdoor  
 In der Schiessanlage 300m und 50m gilt für alle Personen keine Maskentragpflicht 

gemäss Schutzkonzept SSV für Outdoor-Stände (26.06.2021).  
 
Innenräume  
 Beim Betreten von Innenräumen (Vorraum zur Schiessanlage, Büros, WC-Anlagen, 

Umkleideräume, usw.) gilt für alle Personen eine Maskentragpflicht.  
 
Hinweise/Desinfektionsmittel  
 Offizielle BAG-Plakate mit Verhaltensregeln an verschiedenen Standorten weisen auf 

die Verhaltensregeln «Covid19 Pandemie» hin.  
 Stationen mit Handdesinfektionsmittel sind beim Standeingang vorhanden.  

 
Im Schiessstand  
 Zwischen den Ablösungen erfolgt keine Desinfektion der Stände und Utensilien 

(Bedienungskästchen, Monitore, Stand usw.).  
  
Schiessvorbereitung der Sportler / Aufenthalt im Schiessstand  
 Das Ankleiden und die Schiessvorbereitung der Sportler erfolgt ausserhalb des 

Schiessstandes oder in der Zone vor dem Standzugang.  
 Rotation (Umherlaufen) im Schiessstand ist nicht erwünscht und auf ein Minimum zu 

beschränken.  
 

 



Aufenthalt der Sportler ausserhalb ihres Einsatzes  
 Dieser findet ausserhalb des Schiessstandes oder in den vorgesehenen 

Räumlichkeiten (Vorraum der Schiessanlage oder Terrasse ggf. Festzelt, im Stand-
Restaurant nur mit 3-G) statt.  

 Grössere Ansammlungen und enges Zusammenstehen sind zu vermeiden.  
 
Restaurant  
 Im Stand-Restaurant besteht Zertifikatspflicht 3-G (geimpft, genesen, getestet).  
 Die Anzahl Personen an einem Tisch hat keine Vorgaben. 
 Im Aussenbereich des Stand-Restaurants «auf der Terrasse» gibt es keine 

Einschränkungen und es besteht auch keine Maskentragpflicht. 
«Beim Zugang zur Terrasse über Stand-Restaurant gilt Maskenpflicht»  

 Im Weiteren gelten die Vorschriften von Gastro Swiss.  
 
Absenden und Nachtessen 

• Absenden vom B/C-Final:  
Bei schönem Wetter findet das Absenden im Freien statt und ist von der 
Zertifikatspflicht befreit. 

• Bei Schlechtwetter findet das Absenden in der jeweiligen Schiessanlage «300m/50m» 
und ist von der Zertifikatspflicht befreit. 
 

 
 Für das Absenden und Nachtessen vom A-Final besteht Zertifikatspflicht 3-G 

(geimpft, genesen, getestet). 
 Es besteht keine Maskenpflicht 
 Die Anzahl Personen an einem Tisch hat keine Vorgaben 

 
Eigenverantwortung  
 auf diese wird explizit hingewiesen  

 
Dieses Schutzkonzept gilt als Basisdokument für diese Veranstaltung aufgrund der Vorla- 
gen/Bestimmungen des SSV vom 26.06.2021 und den Einschränkungen auf 11.10.2021.  
 
 Kurzfristige Anpassungen (z.B. Einschränkungen durch den Kanton) bleiben 

vorbehalten. 
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